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Die E~wohnergemejnde Rickenbach legt den Ezsch.lies~sungspi3n

tlndustriestrassen 1. : .500 zur Genehmigung vor~

Der~fest und.zjeht in &~wägung:

Die zum Teil ausgebaute I1~ustrjestrasse li~gt in der Zone:

für nichtstörende Industrie südlich der Kantonsstrasse T 5

und führt von der Hausmattstrasse bis zur Wangener Gemeinde~

grenze, Der Plan regelt die Linienfuhrung zwischen Einmun.~

dung Hausmattstrasse und Ge~eindegrenze, Die Erben Rudolf

Aeberhard, Rickenbach, haben den Plan durch Herrn lic, iur,

Jorg Aeberhard, Solothurn, rechtzeitig angefochten, als Ei—

genturner des nordlich der Industriestrasse liegenden Grund—

stuckes GB 149 sind sie dazu legitimiert, Sie stellen den

Antrag, den Plan nicht zu genehmigen, eventuell, die Strasse

weiter nach Suden zu schieben, Die Gemeinde beantragt, die

Beschwerde abzuweisen und den Plan zu genehmigen, Die wesent

lichen Vdrbringen~ ~er P~irtefen ergeben sidh aus den folgen

den Erwägungen:

Auf den Eventualantrag konnte ohnehin nicht eingetreten wer

den, der Regierungsrat andert Plane grundsatzl~c~ nicht von

sich aus ab, allenfalls verweigert er ihnen die Genehmigung~

sofern Redhtswidrj~kejt pl~iliche ~il1kür oder of~e~sicht

liche~de~ Planung vor±ieger~; diese Tatbe

stände sind hier ~doch r~icht gegeb~n:
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Die Industriestrasse war bereits im Zonenpian von 1963 vorge~

sehen, jedoch mit einer Linienführung schräg von Südwesten

n&dh Nordosten; die Verzweigung Industrie—/Hausmattstrasse

im Westen 1~g daher südlich der Parzelle der Beschwerdeführer,

~:Stras -mit Trq~toir auch,~uf.~~....Nordse.~

das Grundstück der,.~eschwerdeführer im. östlichen..Abschni~

bis zu einer Tiefe von rund 8 in beansprucht hätte.

Der spätere Strassen— und Baulinienplan “Durchgangsstrasse

T 5 mit hi~.s.s~~ng ~Tei 1 ‚..~U~...v.on.I97.9Zsc1io1i.

dann die Einmündung Hausmattstrasse so nach Norden, dass der

nöl4cheEir3lenker rnit.Stopsack auf die Parzelle .der Be—..

scbw~rd~b~ zu liegen ~ ‘.. .

Da~e~en;:~urdedi~ St.r~sse~—~ nun .ohfl~ Trottoi~r aüfder-Nord~

seit :i~:&m vor1iegend~n~Ian nach Süden ~eschoben~ ~ie folg~

nun de~..~Südgrehzede~Parzel1~ d~r :Beschw~r.deführ~ahPähernd

parallel statt..~ie.~ti~ bisher schrä~ zu s~hneiden‘, ~~bei~o die

Baülinie, ~in~.offe~ichtlich~rVortei1 für die zukünftige

Ueberb~uu~ng~ :der ab~utretend~ Lafldstreifen wird schm~ler, ~r

misst.ir~Ost~n ander G~ffleirdegrenze in~der Breiter~ur noch

rund :3~5O.~r~t und lä~uft ~— nach We~ten sjch~ verengend sch~lieSs—

1ich.~a~f Null aus.: Dieser Landverlu~t dürfte bei einer :pa~_~

~zeIbentiefe von :qut 180 in k~üm ai~ unverhäItnism~ässi~ bezeich—

neti..~.erden.‘

Ein weiteres Verschieben nach Süden — wie es die Beschwerde—

f4i~r~riin~chen - kän~ aus pl~nl i chen ~ründ~ äüf k~in~h F~l

in;Fr~.~Ei~ni~l tqürde der V&platz der b~st~h~ndeii Ueberbauung

s.~dli~h~. der. Industriestr~sse in un~weckmäs~iqer W.eise~ ünnötig

verkleinert; dann liesse sich ~di~ Indust~iestra~s~ ~was~ e~
sChe~~hcT~is.t —; nur mit ein~ seitlichen V~rset~en ~n die~
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Strasse jenseits der Gemeindegrenze :ar~bbiie~en eine p‘j.an-.

lich ausserst unzweckmassige Losung.

Folglich ist die Besdhwer~ in der Sache abzuweisen, soweit

darauf einzutreten ist; ebenfalls nicht einzutreten ist auf

das weitere Vorbringen zur Perimeterbelastung das im Peri—

meterverfahren geltend zu machen ist; die Gemeinde wird — wie

sie in ihrer Vernehmlassung~. ausgeführt hat — einen entspre

chenden Plan vor Baubeginn.~.nac.~.~.~ des Kantonalen Perime—

terreglementes öff~n1~lich ‘äüEl~ge1~,

Die Beschwerdefjjhrer haben für Verfahren und Entscheid eine

leicht reduzierte Gebühr von 120 Franken zu bezahlen, da in

ihrem Einvernehmen auf Augenschein und Parteiverhanalung ver

zichtet werden k~nte,

Eswjrd

beschlossen

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, so~eit darauf einzutreten

ist

Die Beschwerc‘tefjjhrer haben für Verfahren ‘und Entscheid

eine Gebuhr von 120 Fianken zu bezahlen, ~ie mit dem Ko—

stenvorschus.s verrechnet wird.

2. Der Erschliessuncjsplan “Industriestrasse« der Einwohn~—

gemeinde Rickenbach wi~rd genehmigt.

3. Die Rückerstattunc~ von Fr. 30.—- an die Beschwerdeführer

erfolgt zulasten des Kredites 18—600 (Durc1~gangsk~~)•
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~ohnerc~emeindeRickenbaCh

~e~ehmigun~jsgebüIi~ Fr. 200,-~ (kto. 2010-230)
Pub1ikationskostefl~ Fr. 18~ ~ (Kto. 2030_300)
zahlbar innert *Fr. 218,—— (Staatskanzlei Nr,~i..3O)
.30 Tagen ES

Jöirg Aeberhard,., Solothurn

Kostenvorschuss: Fr. 150.—— (Fr. 120.—— von Kto.
Entscheidgebühr: Fr. 120.—- 18—600 auf Kto. 2010-

230 umbuchen

Rückerstattung: Fr. 30.—— (von Kto. 18-600)

Der .Staatsschreiber:,

~.i,vo

— Bau—Departement (2), 0
— Rechtsdienst (2) 0

~~mt für Raumplanung (3), Plan später
- Tiefbauamt (2) . .

— Kreisbauamt II, Olten, (Plan später)
Finanzverwaltuflg/DebitOreflbuchhaltuflg (2)

— Finanzverwaltung, j~mbuchun
— Bau—Departement, Kanzlei br, (3) (für Finanzverwaltung als

Ausgaben-Anweisung) . . . ~..

— Sekretaria~ K~±astbrschatzung .

- Steuerverwaltung ~in~nzausg1eich (Sub~.entioner~)
— Amtschreiberei Olten—Gösgen, Olten (Plan. später). .

- Ammannamt Rickenbach (Plan ‘später), EINS~RE~BE~/Efl~AHLÜNGS
S CHE IN

- Baukoramis.sic5fl :Ri~k~nb~h
— Herrn Jörg Aeberhard, Kz~umrnturmstr. 15,, 4500,,.Solothurn (2),

für sich und die Miterb~n, EINSCHREIBEN

Amtsblatt‘ Publlka~iöii‘:

“Der Erschlie~sungsp1an “Indust~‘iest±‘asse“ der Einwohnergemeinde
Rickenbach wird genehmigt.


